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ANHANG 2026 zum Reglement Staatsweinkürung vom 08.02.2023 
 

«Kürung der Staatsweine der Kantone Basel-Landschaft & Basel-Stadt» 
für das Jahr 2026 
 
 

1. Zugelassene Weinklassierungen 

Für die Teilnahme an der Vorausscheidung zur Kürung der Staatsweine können folgende zwei 
Weinklassierungen eingereicht werden: 

1. AOC- / KUB-Weine mit der Trauben-Herkunft «AOC Basel-Landschaft» oder «AOC Basel-
Stadt». 

2. Vins de Pays / Landweine mit der gewichtsmässigen Traubenherkunft zu mindestens 70 % 
von AOC-Flächen aus «AOC Basel-Landschaft» oder «AOC Basel-Stadt» und zu höchstens 
30 % von AOC-Flächen anderer Schweizer AOC-Gebiete. Die Kelterung dieser Weine muss 
innerhalb der Gebiete «AOC Basel-Landschaft» oder «AOC Basel-Stadt» erfolgen. Bei der 
Anmeldung der Weine ist das effektive Mischungsverhältnis zu deklarieren. 

 
2. Zugelassene Weingebinde 

Für die Teilnahme an der Vorausscheidung zur Kürung der Staatsweine können Weine eingereicht 
werden, die verkaufsfertig und korrekt etikettiert in Flaschen à 70/75 cl abgefüllt sind.  
 

3. Weinkategorien 

Staatsweine werden in folgenden vier Kategorien gekürt: 
 

1. Leichte Weissweine ohne Holzausbau mit max. 8 g Zucker pro Liter bis CHF 18.–  
aus folgenden Sorten oder Cuvées: 

a)  Riesling-Silvaner e)  Charmont 

b)  Gutedel f)   Johanniter 

c)  Pinot Blanc g)  Souvignier Gris 

d)  Bacchus 
 

2. Kräftige und aromatische Weissweine oder Cuvées bis CHF 30.– 
 

3. Reinsortige Pinots Noirs in allen Facetten bis CHF 30.– 
 

4. Andere reinsortige Rotweine oder Cuvées (auch mit Pinot Noir) bis zu CHF 30.– 
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4. Erforderliche Liefermengen für die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 

Bei einer Nomination für die Finalkürung* müssen pro Weinkategorie folgende Mengen (Fla-
schen 70/75 cl) für die beiden Kantone lieferbar sein: 

Kategorie Basel-Stadt Basel-Landschaft 

1. Leichte Weissweine 36 36 

2. Kräftige Weissweine 54 54 

3. Reinsortige Pinots Noirs 36 36 

4. Andere Rotweine 36 36 

 
*  Zur Aufwertung der für die Finalkürung nominierten Weine haben sich die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
entschieden, bei offiziellen Anlässen alle drei Weine pro Kategorie auszuschenken, nicht mehr nur die Gewinnerweine. 

 
5. Teilnahmebedingungen und Gebühren 
 

Für die Teilnahme an der Vorausscheidung zur Kürung der Staatsweine müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein: 

> Die Weine müssen die Anforderungen der Punkte 1-4 erfüllen. 

> Die Anzahl und der Jahrgang der einzureichenden Weine sind offen. 

> Es müssen pro Weinmuster 2 Flaschen à 70/75 cl eingereicht werden. 

> Die Weinmuster müssen bis zum „Eingangsschluss Weine“ an folgende Adresse geliefert 
werden (eingetroffen):  
Nicolas Neuhaus c/o Siebe Dupf Kellerei AG, Kasernenstr. 25, 4410 Liestal 

> Betriebe, die in einer bestimmten Kategorie einen Staatswein liefern können, sind im 
nächsten Jahr in derselben Kategorie von der Teilnahme ausgeschlossen. 

> Die Kosten pro eingereichtes Weinmuster betragen CHF 80.00 für Mitglieder des WPV und 
CHF 120.00 für Nichtmitglieder. 

 
6. Selektionsverfahren 
 

Bei der Anmeldung müssen die Weine einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden: 

1. Leichte Weissweine ohne Holzausbau mit max. 8 g Zucker pro Liter bis CHF 18.–  
aus folgenden Sorten oder Cuvées: 

a)  Riesling-Silvaner e)  Charmont 

b)  Gutedel f)   Johanniter 

c)  Pinot Blanc g)  Souvignier Gris 

d)  Bacchus 

2. Kräftige und aromatische Weissweine oder Cuvées bis CHF 30.– 
3. Reinsortige Pinots Noirs in allen Facetten bis CHF 30.– 
4. Andere reinsortige Rotweine oder Cuvées (auch mit Pinot Noir) bis zu CHF 30.– 

Das Degustationsgremium selektiert in der Vorausscheidung pro Kategorie die drei Weine mit der 
höchsten Punktzahl, die dann für die Finalkürung nominiert sind. 

 

7. Termine 

− Anmeldeschluss: 17. April 2026 (Datum Poststempel) 

− Eingangsschluss Weine (Siebe-Dupf) 23. April 2026 

− Vorausscheidung: 04. Mai 2026 

− Medienorientierung / Bekanntgabe Finalisten 12. Mai 2026 

− Finalrunde und Staatswein-Kürung: 01. Juni 2026 

− Lieferung an Ebenrain  bis Mitte Juni 2026 


